
  

 
Maßnahmenblatt kann auch Anlage bzw. Bestandteil einer freiwilligen Vereinbarung mit einem Flächeneigentümer sein. 

                                                           
1
 Notwendige Wiederherstellungsmaßnahmen: nur Maßnahmen, die zur Umsetzung einer Wiederherstellungsverpflichtung aus gEHZ durchgeführt 

werden. Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des Erhaltungszustandes werden unter „weitergehende Entwicklungsmaßnahmen“ geführt! 

Maßnahmenblatt Nr. 6.3.3                   (Maßnahmenbezogenes Maßnahmenblatt) 

Natura 2000-Gebiete: 
 

FFH-Gebiet DE-1931-301 „Ostseeküste am Brodtener Ufer“ 
VSG-DE-1931-301 „Ostseeküste am Brodtener Ufer“ 

Teilgebiet(e): Gesamtes Gebie 

LRT oder Arten Überspülte Sandbänke (LRT 1110), Riffe (LRT 1170), Einjährige Spülsäume (LRT 1210), Atlantik-Felsküsten 
und Ostsee-Fels- und -Steilküsten mit Vegetation (1230), Dünen mit Hippophaë rhamnoides (2160), 
Waldmeister-Buchenwald (9130), Schlucht- und Hangmischwälder (9180*) 
Uferschwalbe 

Schutzziel der Maßnahme: Besucherinformation FFH-Gebiet 

Konflikte oder 
Analyse/Bewertung: 

 

Maßnahme als: Priorität: 1 

notwendige Erhaltungs-
maßnahme / Wiederherstellungs-
maßnahme1  

Aufgrund fehlender Beschilderung ist vielen Besuchern das FFH-Gebiet unbekannt und auch die bereits 
aktuell für das LSG geltenden Vorgaben sind nur an einigen Stellen nachzulesen. 
Um die Besucherinnen und Besucher auf die Schutzziele und die besondere Bedeutung des Gebietes 
hinzuweisen, wird empfohlen an den Zugängen in das Gebiet Schautafeln des BIS 
(Besucherinformationssystem SH) aufzustellen und über alle im Gebiet vorkommenden LRT zu informieren 
(hierbei sollten auch die im Meer liegenden LRT berücksichtigt werden). 

weitergehende Entwicklungs-
maßnahme  

Zeitplan, Kosten, Zuständigkeit, 
Finanzierung: 
 

ggf. Teil-
maßnahmen 

2017 wäre 
wünschens-
wert 

 … … Zuständigkeit Finanzierung 

1.     UNB/ 
MELUR, Gde. 
Timmendorfer 
Strand 

 

2.       

…       

Abstimmung mit Eigentümer: Ja 

Sonstiges: …ergänzende Informationen zu den Maßnahmen soweit erforderlich…  


